
Herrschaftssystemss der Einsatz riesiger finanzieller Mittel 
und Kräfte, die Ausrichtung der Punktionen und Strukturen 
des Lenkungsmechanismus auf die Forcierung der Feindtätig
keit, die Ausnutzung und der Mißbrauch modernster Erkennt
nisse der Wissenschaft und Technik durch die imperialisti
schen Geheimdienste und andere feindliche Organisationen 
und Einrichtungen, das koordinierte Zusammenwirken und Zu
sammenspiel der feindlichen Stellen und Kräfte, die Anwen
dung vielfältiger, ständig wechselnder raffinierter Mittel 
und Methoden in der Feindtätigkeit machen zum Schutze der 
sozialistischen Errungenschaften in der DDR, zur allseitigen 
Stärkung der DDR und zur Erhaltung des Friedens die Existenz 
spezieller Sicherheitsorgane zur erfolgreichen Bekämpfung 
der staatsfeindlichen Angriffe erforderlich. Sie fuhren auf 
der Grundlage der sozialistischen Gesetzlichkeit den Kampf 
gegen die inneren und äußeren Feinde. Das macht aber zugleich 
auch offensichtlich, daß die Bekämpfung und Verhütung von 
Staatsverbrechen - wie die Bekämpfung der Kriminalität über
haupt - eine Aufgabe ist, die von der gesamten sozialisti
schen Gesellschaft, vom Staat und jedem einzelnen Bürger 
gelöst werden muß. Diese Aufgabe wurde in der DDR ausdrück
lich verfassungsrechtlich im Art. 90 normiert und sohließt 
die Verantwortlichkeiten staatlicher Organe, gesellschaftli
cher Organisationen und der Betriebe sowie der gesellschaft
lichen Kollektive im Kampf gegen die staatsfeindlichen Angrif
fe und Störversuche imperialistischer Kräfte und ihrer Helfer 
mit ein. Dieser verfassungsrechtliche Grundsatz wurde im 
Art. 3 StGB und u.a. in den §§ 18, 19 der StPO weiter präzi
siert. Erst das organisierte Zusammenwirken der Sicherheits— 
und Rechtspflegeorgane mit den staatlichen Organen, gesell
schaftlichen Organisationen, den Leitern und Kollektiven der 
Betriebe und den einzelnen Bürgern ermöglicht die erfolgrei
che Bekämpfung und Vorbeugung staatsfeindlicher Angriffe.
Nur über das organisierte Zusammenwirken aller gesellschaft
lichen Kräfte ist es den Sicherheitsorganen der DDR möglioh, 
jedes einzelne begangene Staatsverbrechen allseitig und be
reits im Stadium seiner Entstehung und Vorbereitung aufzudek-
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